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A b f a l l k o n z e p t  
 
 
 
� Für die gesamte Abfallentsorgung gemäss Abfallreglement der Gemeinde Bannwil vom 

28. Juni 2002 ist die Umweltkommission zuständig. 
 

� Die Umweltkommission organisiert die Entsorgung des Abfalls möglichst kostengünstig 
unter der Berücksichtigung der Vorschriften des Bundes, des Kantons und der Ge-
meinde. 

 

� Die Kommission entwirft Lösungen zur Verminderung des Abfalls und setzt diese im 
Rahmen der Möglichkeiten um. 

 

� KEBAG-Kehrichtsäcke 35 und 60 Liter, Gebührenmarken (Bündel- und Sperrgutmarken) 
sowie Containerbänder (für 800 Liter) können bei der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden. 

 
 

Vorschriften und Informationen / Weisungen KEBAG 
 
Nr. Art der Entsorgung Bemerkungen 
   

1 Hauskehricht Der Hauskehricht wird mit den offiziellen KEBAG-Kehrichtsä-
cken 35 Liter und 60 Liter entsorgt. Nicht offizielle Säcke müs-
sen mit einer entsprechenden Gebührenmarke versehen wer-
den.  
 
Container werden nur geleert, wenn diese ausschliesslich mit 
offiziellen KEBAG-Säcken oder mit privaten Gebinden mit ent-
sprechender Gebührenmarke gefüllt sind oder wenn der Con-
tainer mit einem Containerband (800 Liter) versehen ist. Ge-
mäss KEBAG sind nur auf den 800 Liter Container Gebühren-
marken gestattet. Containerbänder für 120 Liter, 240 Liter etc.  
werden seitens der Firma KEBAG bei uns nicht angeboten. Es 
werden nur Container entleert, welche die vorgeschriebenen 
Deklarationen  enthalten. 
 
Die Abfuhr erfolgt wöchentlich, jeweils am Dienstag. Über die 
Feiertage gibt die Gemeindeverwaltung den jeweiligen Abfuhr-
tag bekannt.  
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Nr. Art der Entsorgung Bemerkungen 
   

2 Kleinsperrgut Auf Bündeln, Schachteln oder Einzelgegenständen bis max. 10 
Kilo sowie auf nicht offiziellen Säcken bis 60 Liter muss eine 
entsprechende Bündelmarke angebracht werden.  
 
Kleinsperrgut wird mit der wöchentlichen Sammlung abgeführt. 
 

3 Sperrgut Für Sperrgut bis max. 20 Kilo (Höchstlänge 120 cm) oder nicht 
offiziellen Säcken bis 110 Liter muss eine Sperrgutmarke ver-
wendet werden. Für grössere Stücke sind 2 Sperrgutmarken zu 
verwenden.  
 
Diese Grobsperrgutstücke werden mit der wöchentlichen 
Sammlung abgeführt. 
 

4 
 
 

Grobsperrgut Jährlich werden zwei kostenlose Sperrgutabfuhren (eine im 
Frühling und eine im Herbst) durchgeführt. Dieser Abfuhr kön-
nen Möbel, Matratzen und leere Plastikgebinde mitgegeben 
werden. Eisenteile sind zu entfernen. Das Gewicht pro Einheit 
darf 50 kg nicht übersteigen. Hauskehricht wird nicht abgeführt. 
 
Die Abfuhrtermine werden in der Dorfzeitung bekannt gegeben. 
Auskünfte erteilt auch die Gemeindeverwaltung. 
 

5 Sträucherschnitt  
und Äste 

Jede Haushaltung kann den Häckseldienst pro Jahr 10 Minuten 
kostenlos nutzen, Diese Kosten sind in der Keh-
richtgrundgebühr enthalten. 
 
Die zusätzliche Zeit wird verrechnet. Pro überzählige Minute 
wird ein Ansatz von Fr. 2.00 erhoben. Der Betrag wird vom An-
bieter des Häckseldienstes direkt eingezogen. 
 
Das Häckselgut wird nicht abgeführt. Es muss vom Kunden 
verwertet oder auf eigene Kosten entsorgt werden.  
 
Der Häckseldienst wird während des ganzen Jahres angeboten. 
Er kann bei den Gebrüder Andreas + Rudolf Schaad, Telefon 
Geschäft 062 963 06 64 oder Handy 079 648 19 46 während 
der Geschäftszeit angefordert werden. Innerhalb von 10 Tagen 
wird der Auftrag erledigt. 
 

6 Gartenabfälle Rasen, Blumen, Laub und Gemüse. Kein tiefwurzelndes Un-
kraut wie: Baumtropfen, Blacken, Winden und ebenfalls keine 
pilzkranken Pflanzen!  
 
Deponie bei Samuel Rösch, Alter Stalden 9, 062 530 04 87 
 

7 Glas Flaschen, Scherben, Einmachgläser etc. ohne Deckel und 
Korkzapfen. Der Altglascontainer befindet sich beim Abfallplatz. 
 

8 Weissblechdosen 
und Aluminium 

Konservebüchsen, Alupfannen, Alufolie, Aluformen etc. Der 
Container befindet sich beim Abfallplatz. 
 

9 Elektrogeräte Alle batterie- oder netzbetriebenen Elektrogeräte können bei der 
Verkaufsstelle oder bei Entsorgungsfirmen (z. Bsp. Firma Zim-
merli, Aarwangen) entsorgt werden. 
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Nr. Art der Entsorgung Bemerkungen 
   

10 Sondermüll Farben, Laugen, Verdünner, Spraydosen, Pestizide und Gifte 
aller Art. Deponie bei Arthur Winkler, Malergeschäft, Hogerrüti-
weg 14, Bannwil, Tel. 062 963 15 24 (Ents. kostenpflichtig) 
 
Batterien, Akkus (keine Auto- oder Motorradbatterien). Deponie 
bei der Gemeindeverwaltung, Abgabe während den Öffnungs-
zeiten der Verwaltung 
 

11 Alteisen Alte Metallteile, Gestelle, Fässer, Mofas, Fahrräder, Maschinen 
etc. (Nichteisenteile sind zu demontieren)  
 
Alteisencontainer an zwei Samstagen pro Jahr. Die Termine 
werden in der Dorfzeitung bekannt gegeben. Auskünfte erteilt 
auch die Gemeindeverwaltung. 
 

12 Altöl Haushalt- und Motorenöl und Fette. Deponie beim Abfallplatz. 
Gebinde können dort abgestellt werden, sie werden durch den 
Werkmeister geleert. 
 

13 Leuchtstoffröhren Retour an Verkaufsstellen. 
 

14 Altpapier / Karton Altpapier: Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte. 2x jährlich finden 
Schüler-Sammlungen (wird mit Flugblatt bekannt gegeben)  
 
Karton: Die Entsorgung erfolgt mittels Hauskehricht. 
 

15 Kleider Kleider, Heimtextilien, Schuhe (paarweise zusammengebunden) 
Alles sauber und in gutem Zustand. Entsorgung jederzeit mög-
lich. Kleidercontainer beim Abfallplatz. 
 

16 Tierkadaver Entsorgung beim Schlachthaus Langenthal 
 
Der Abfallplatz befindet sich an der Aarwangenstrasse, direkt neben dem Schulhausplatz. 
 


